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Andere Behörden und Körperschaften

Bekanntmachung
des Landratsamtes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 

über die Genehmigung
der 3. Änderungssatzung der Verbandssatzung 

des Trinkwasserzweckverbandes „Bastei“
Vom 26. September 2023

Das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
hat als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde für den Trink
wasserzweckverband „Bastei" mit Bescheid vom 12. Sep
tember 2023 auf der Grundlage des § 61 Absatz 1 des 
Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. April 2019 
(SächsGVBI. S. 270), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
9. Februar 2022 (SächsGVBI. S. 134) geändert worden ist, 
die nachfolgende Genehmigung erteilt:

„Die in der Sitzung der Verbandsversammlung des 
Trinkwasserzweckverbandes „Bastei“ am 29. August 2023 
beschlossene 3. Änderungssatzung zur Verbandssatzung 
vom 1. September 2010 wird rechtsaufsichtlich genehmigt."

Die 3. Änderungssatzung zur Verbandssatzung tritt am 
Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung der Genehmi
gung und der Satzung im Sächsischen Amtsblatt in Kraft.

Pirna, den 26. September 2023

Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
M. Geisler 

Landrat

3. Änderungssatzung zur Verbandssatzung 
des Trinkwasserzweckverbandes Bastei

Auf der Grundlage der §§ 61 Abs. 1 und 26 Abs. 1, 3 des 
Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 
(SächsKomZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. April 2019 (SächsGVBI. S 270), geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBI. S. 134) hat 
die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverban
des Bastei am 29.08.2023 folgende Änderung der Verbands
satzung vom 1. September 2010 (SächsABI. Nr. 42/2010 
S. 1519), zuletzt geändert am 26.09.2018 (SächsABI. 
Nr. 49/2018 S. 1412) beschlossen.

Artikel 1

§ 3 Absatz 5 erhält folgende Fassung:

(5) Die Mitgliedsgemeinden unterstützen den Verband 
bei der Erfüllung seiner Aufgaben. Insbesondere gestatten

sie ihm die kostenlose Inanspruchnahme öffentlicher Wege 
und Flächen im Eigentum der Gemeinden zur Verlegung von 
Versorgungsleitungen sowie die Errichtung und den Betrieb 
von für die Wasserversorgung notwendigen Anlagen.

Artikel 2
Inkrafttreten

Die vorstehende 3. Änderungssatzung zur Verbandssat
zung tritt einen Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.

Lohmen, den 29. August 2023

Silke Großmann 
Verbandsvorsitzende
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